
Änderungssatzung vom 04.11 .2020 zur Satzung 
des lnterprofessionellen Gesundheitszentrums 
(lnGe)vom 11.10.2017 

Aufgrund der§§ 2 Abs. 4 S. 1, 22 Abs. 1 S. 1 Nr.3, 29 Abs. 1 S. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des 
Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes vom 12. Juli 2019 (GV.NRW S. 377) erlässt der 
Senat der Hochschule für Gesundheit folgende Änderungssatzung : 

Artikel 1 

Die in den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule für Gesundheit veröffentlichte Satzung des 
lnterproffesionellen Gesundheitszentrums (lnGe) vom 11 .10.2017 wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift des § 10 wird wie folgt geändert: 

„§ 10 In-Kraft Treten/ Außer-Kraft Treten " 

II . In§ 10 wird hinter Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt: 

„Diese Satzung tritt zum 31. 12. 2020 außer Kraft. " 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Hochschule für Gesundheit in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 04.11 .2020 durch den Präsidenten der 
Hochschule für Gesundheit: 

Bochum, den / Co /,/. lrJ 'l.P 

Der Präsident 
Prof. Dr. Christian Timmreck 




